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Stellungnahme

Im Bereich des Bebauungsplans Kirchwerder 34 (südlich Karkenland) befinden sich keine einge-
tragenen Bodendenkmäler. Dementsprechend steht einer Bebauung von Seiten der Boden-
denkmalpflege nichts entgegen. Dennoch können überall im Boden unbekannte Bodendenkmäler
liegen, daher gilt außerhalb von eingetragenen Bodendenkmälern § 17 des Hamburgischen
Denkmalschutzgesetzes vom 5. April 2013, sodass folgender Hinweis in der weiteren Planung
berücksichtigt werden muss.
Hinweis
Hamburgisches Denkmalschutzgesetz vom 5. April 2013
§ 17 Funde
(1) Werden bei Erdarbeiten, Baggerungen oder anderen Gelegenheiten Sachen oder Sachteile ge-
funden, bei denen Anlass zu der Annahme besteht, dass es sich um bisher unbekannte Boden-
denkmäler handeln kann, so haben die Finderin oder der Finder und die oder der Verfügungs-
berechtigte den Fund unverzüglich anzuzeigen und die zu seiner Sicherung und Erhaltung ergehen-
den Anordnungen zu befolgen. § 9 Absatz 3 gilt entsprechend.
(2) Die gleiche Verpflichtung obliegt der Leiterin oder dem Leiter der Arbeiten, bei denen der Fund
gemacht worden ist. Zur Erfüllung der Anzeigepflicht genügt die Erstattung der Anzeige durch einen
der Anzeigepflichtigen.
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